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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1967

Norm

ABGB §91 C5

EO §382 IIID

Rechtssatz

Verläßt die Ehegattin, ohne hiezu durch einstweilige Verfügung gemäß § 382 Z 8 EO ermächtigt zu sein, oder ohne

einen ausreichenden triftigen Grund für die Aufgabe der häuslichen Gemeinschaft zu haben, eigenmächtig die

Ehewohnung, dann kann sie keinen Anspruch auf Unterhalt in Geld erheben.
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